
latorien und Krankenhäusern, Belehrung der Bevölkerung über die 
Geschlechtskrankheiten und ihre Verhütung.

d) Bekämpfung der Krebskrankheiten. Schaffung eines Netzes von 
Krebsberatungsstellen zur frühzeitigen Erfassung der Krebskranken, 
Errichtung von Zentralinstituten für Krebsforschung und -behand- 
lung, insbesondere Bestrahlung.

e) Bekämpfung rheumatischer Erkrankungen, regelmäßige Kon
trolle und Untersuchung der Rheumakranken in Rheumaberatungs
stellen, Umschulung der Berufsunfähigen, Ausbau der Kur- und Heil
bäderbehandlung.

II. Vor- und Fürsorge

a) Schwangeren-, Mutter- und Säuglingsschutz. Einrichtung von 
genügend Entbindungs- und Säuglingskliniken und Wochenstuben, 
ärztliche Betreuung in Schwangeren- und Säuglingsfürsorgestellen, 
Zusatzemährung für Schwangere, Befreiung der arbeitenden Schwan
geren und stillenden Mütter von schwerer Arbeit und Vergütung 
des Lohnausfalls, Sicherung der Versorgung und der Pflege der 
Kinder alleinstehender arbeitender Mütter. Krippen, Kindergärten 
und Horte. Frauenmilchsammelstellen und Milchküchen zur Abgabe 
von natürlicher und künstlicher Nahrung und Heilnahrung für Säug
linge. Ausreichende Stillgelder und Zusatzernährung für stillende 
Mütter. Haus- und Wochenpflege.

b) Jugendgesundheitsschutz durch ständige ärztliche Über
wachung aller Kinder und Jugendlichen in Schulen und Berufsschulen 
sowie ihre zahnärztliche Versorgung in Schulzahnkliniken, Schul
speisung für alle Kinder, Ausbau von Sportanlagen, Erholungsheimen 
und Jugendherbergen, Schaffung von Lehrlings- und Jugendwohn
heimen. Besonderer Gesundheitsschutz für Jugendliche in gesund
heitsgefährdenden Betrieben.

c) Betriebsgesundheitsschutz durch Vorkehrungen in den Be
trieben zur Verhütung und zur rechtzeitigen Erkennung und Behand
lung von Krankheiten, regelmäßige gesundheitliche Betreuung der 
Belegschaft und Überwachung der sanitären Einrichtungen durch 
Betriebsfürsorgeärzte. Neugestaltung der Unfallverhütungsvorschrif- 
ten, intensive Bekämpfung der Berufskrankheiten und Neugestaltung 
der Verhütungsvorschriften für Berufskrankheiten. Ernährungszulage 
für alle Berufstätigen in gesundheitsgefährdenden Betrieben und bei 
häufiger Überstundenarbeit.
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